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Rechtspflege.

1. Uebung wider Gesetz. (Waadt.)
Der Lods se procssurs civils von contentieuse von Wandt vom

!4. Februar >85? ordnet in den §§. 463 und 473 an, es habe der
Käufer bei einer amtlichen Liegenschaftsvcrsteigermig im Gantprotocoll
seinen Namen zu unterzeichnen.

Am 15. Januar 1867 hatte aber Constant Moratcl zu Peterlingen
an öffentlicher Steigerung für Fr. 3i1v!>o ein Grundstück aus der
Erbschaft des Fritz Bossy erkauft, ohne sich im Protocol! zu unterzeichnen
und dann geweigert, diesen Kauf zu halten, weil derselbe nicht ernstlich

gemeint und darum auch im Protocol! von ihm die Unterschrift
nicht verlangt worden sei. Die Erben Bossy dagegen bestanden darauf,
daß er völlig ernst gemeint gewesen und die Beifügung der
Käuferunterschrift nur darum unterblieben sei, weil in Peterlingen die Uebung
jeweilen aufrecht blieb, es bei der Unterschrift des ProtocollS durch
den Gantnotar bewenden zu lassen. Sie verlangten auf den Fall
weiterer Weigerung Ersatz ihres Schadens mit Fr 6»0g, und boien
sich an, die Thatsache dieser Uebung als einer jeh erigen durch Zeugen

darzuthun.
Das Bezirksgericht von Peterlingen, durch Zwischenbescheid vom

27. Juli >867, erkannte auf Abnahme dieses Beweises, wogegen aber
der Käufer Cassation einlegte, weil die fragliche Thatsache unerheblich,
die Uebung, auch wenn sie bestände, dem Gesetz zuwider sei und demnach

das ganze eingeleitete Versahren das Proceßgesetz vom 5.
Februar !347 in seinem § 196c. verletze, welcher sagt: I,u purtis us-
verse peut s'opposer à lu prvuvs (testimonials) si Is suit gull! s'unit
se prouver Pt suns importunes reelle uu procès.

Der Cassationshvf verwarf in der That den Zwischenbescheid

(l9. Sept. 'tG67): uttensu gus (Iss semsnseurs) ulleAusnt gue sie

procès-verhàl) » stè suit selon les nsuAss invsi iuklsmont suivis à

paterne pout les enchères puklilpiss, savoir' pur uns inscriplion,
suns le prurès-verbul. se l'immouhle mis en vente, su nom su plus
liaut enchérisseur et su prix vll'ert; le tout suns gulll soit noces-



4 Gesetz wider Nebung, sGesetzesgeltung.

ssiro do Is signature do rel»i-ci ot do oolls du solaire qui lait ootto
inscription;

Attendu quo, par la preuvo entreprise, los demandeurs veulent
établir Inexistence do cet usage, Is conformité de la vente aux
onckères du 17 janvier, avec l'usago consistant et la connaissance

que iUoratel est censé avoir eue do cet usage;
Attendu qu'il results d'une manière précise dos art. 473 et 474

du o. p. c, n. c. que la vents d'immeubles aux eocbèros publiques,
à l'iostaoee d'un particulier, doit être accomplis selon los forme»
proscrites par le premier de ces articles;

gu'aucuno disposition ne réserve le bénéfice d'un usage local
ou gênerai qui tìxerait d'autre» formes que celles déterminées par
le dit art. 473;

Hue si la loi avait entendu maintenir des usages en cette
matière, elle l'aurait exprime comme elle l'a fait, entre autres, au sujet
des usages du commerce;

Attendu, dès lors, que la preuve dont il s'agit ost requise aux
lins do faire constater une dérogation à la forme légale, en pareil
ras et le remplacement de cette korms essentielle par celle introduite

par un usage;
gue cette preuvo no peut, dès lors, avoir do portée puisque

le ksit à prouver ne saurait avoir une importance reell« su procès.
(dournal des tribunaux vaudvis, 1867, p. 766 ss.)

2. Collision früherer und späterer Gesetze. (Zürich.)

Durch Urtheile des Bezirksgerichtes Zürich vom 16. Mai 1849 und
des Obergerichts vom lt. Zuli 1850 waren die alten HerrschaftS-Ver-
hältnisse am Stiftswald des Hofes Schwamendingen geregelt worden.

Am 29. December 1866 reichte nun das Staatsarchivariat dem

Obergericht ein Gesuch um Cassation der beiden gedachten Urtheile
und des ganzen ihnen zu Grunde liegenden Verfahrens ein, bzw. um
Revision des gedachten obergerlchtlichen Urtheils.

Nun war unterm 30. Weinmonat 1866 eine neue Civilproceß-
Ordnung für Zürich erlassen und durch deren Besiimmung Cassation

und Revision theilweise unter neue Regeln gestellt worden.
Dieses Gesetz sollte mit l. Januar 1367 in Geltung gelangen,

so daß die Frage erhoben ward, ob nun bei Behandlung des Gesuches

das alte Gesetz in Anwendung kommen solle oder das neue? Diese

Frage ward besonders practises) hinsichtlich der Verjährung von
Revisions- und Cassationsgesuchen.

Das Einführungsgesey (§ 1) sagte hierüber: „Diese Gesetze finden

auf die bereits anhängigen Processe Anwendung, soweit dies mit



GesetzcSgcltung.j Collision nach der Zeit. 5

einem geregelten processualischen Gange vereinbar ist und dadurch nicht
wohlerworbene processualische Rechte der P arteien beeinträchtigt werden."

In Auslegung dieses Grundsatzes sagt nun hinsichtlich obange-
führter Fragen das Obergericht (6, April t8S7):

„Die Ansicht des Petenten, daß in Folge der Erreichung seines
Gesuches noch während der Geltung des alten Rechtes dasselbe in
formeller und materieller Beziehung nach dem letztern zu behandeln
und zu erledigen sei, daß also namentlich die Bestimmungen der

Civilproceßordnung über die bezeichneten Recht smittel, soweit dieselben
neue« Recht enthalten, nicht zur Anwendung kommen, ist größten-
theils unrichtig. In § t des Gesetzes betreffend die Einführung der
Gesetze über die zürcherische Rechtspflege ist ausdrücklich bestimmt,
daß dieselben auch auf die bereits anhängigen Processe Anwendung
finden; diese« soll, abgesehen von einer wettern hier nicht in Betracht
kommenden Beschränkung, nur dann nicht der Fall sein, wenn
wohlerworbene processualische Rechte beeinträchtigt würden. Auf ein solches

Recht kann sich aber die angeführte Ansicht des Petenten nicht stützen.
Abgesehen von der Frage der Verjährung, über welche weiter unten
speciell zu sprechen sein wird, knüpfte sich an die Einreichung des

Gesuches kein weiteres Recht des Petenten, als das, welches der
Verpflichtung des Gerichtes, das Gesuch überhaupt zu behandeln und zu
erledigen, entspricht, namentlich nicht das Recht, daß letzteres nach Maßgabe

des alten Proceßrcchtes geschehe. Ein solches Recht kann unter den

wohlerworbenen Rechten, welche durch die neu eingeführten Gesetze nicht
berührt werden sollen, nicht verstanden sein; bei der entgegengesetzten
Annahme hätte die Vorschrift, daß die neuen Gesetze auch auf bereits
anhängige Processe (welcher Ausdruck selbstverständlich alle Arten des

gerichtlichen Verfahrens in sich schließt), anzuwenden seien, keinen Sinn,
beziehungsweise bestünde zwischen derselben und der Bestimmung
betreffend den Schutz wohlerworbener processualischer Rechte vollstän-
diger Widerspruch. — Aber auch abgesehen von der angeführten
Bestimmung des Einführungsgesetzes könnte schon nach allgemeinen
Rechtsgrundsätzen der oben erwähnten Ansicht des Petenten nicht
beigetreten werden. Sowohl das Gesetz über das Gerichtswesen im
Allgemeinen, als die Civilproceß-Ordnung gehören wesentlich dem

öffentlichen Rechte an und es sind die Bestimmungen derselben streng
positiver, zwingender Natur. Der gesammte Nechtszustand, den diese

Gesetze überhaupt beherrschen wollen, ist vom Zeitpunkte ihrer
Geltung an nach denselben zu normiren. Nicht nur das Verfahren muß
nach denselben eingerichtet werden, sie sind auch ohne Weiteres
maßgebend für alle processualischen Rechte und Befugnisse. Soweit die

neuen Gesetze dem alten Rechte bekannte processualische Rechte
beschränken oder ausschließen, können solche, soweit dies nicht während
der Geltung des alten Rechtes geschehen ist, nicht mehr in ihrem












































































































































































































